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8. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES 

„GESUNDHEITSPARK LEVERKUSEN“ 

 

Ergebnisse 

der öffentlichen Auslegung gemäß 

§ 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) sowie der Behörden  

und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 (2) BauGB 

 

 

Die öffentliche Auslegung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgte 
vom 04.05.2015 bis 11.06.2015. 

Die Beteiligung der Ämter und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB erfolgte parallel im gleichen Zeitraum.  

 

Vorbemerkung: 

 

Entsprechend derzeitiger Rechtsprechung ist alleine der Rat ermächtigt, über die 
im Verfahren eingegangenen Äußerungen und Stellungnahmen zu entscheiden. 
Dies erfolgt mit dem Feststellungsbeschluss am Ende des Verfahrens. Der 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Planen empfiehlt dem Rat, den durch 
die Verwaltung vorgeschlagenen Beurteilungen der Äußerungen zu folgen. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung zur 8. Änderung des Flächennutzungspla-
nes ist von der Öffentlichkeit eine Äußerung eingegangen. Im Rahmen der 
Beteiligung nach § 4 (2) BauGB haben sich 11 Träger öffentlicher Belange zu 
dem Verfahren geäußert. Davon haben 9 das Planverfahren lediglich zur Kenntnis 
genommen bzw. erklärt nicht betroffen zu sein. 
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Hinweis: Nachfolgende Stellungnahme wurde in Abstimmung mit der Adressatin, 
der Bezirksregierung Köln, als Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung der 8. Änderung des Flächennutzungsplanes gewertet. 
 
Stellungnahme der Verwaltung:  
Der Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen besteht aus Gründen der 
eindeutigen Lesbarkeit und zum besseren Verständnis aus mehreren Plänen. 
Neben dem Plan 1 – Hauptplan gibt es noch folgende weitere Pläne: Plan 2 – 
Flächen für Maßnahmen, Plan 3 – Naturschutz / Landschaftsschutz, Plan 5 – 
Wasserschutz / Wasserrechtliche Festsetzungen, Plan 7 – Erhebliche 
Bodenbelastungen, Plan 8 – Versorgungsanlagen und Leitungen, Sprengkreisra-
dien, Plan 9 – Richtfunkstrecken. 
 
Die in der oben genannten Stellungnahme aufgelisteten Kennzeichnungen und 
nachrichtlichen Übernahmen gemäß § 5 Baugesetzbuch finden sich in den 
Plänen 2 bis 9. Beispielweise finden sich in Plan 3 – Naturschutz / Landschafts-
schutz die Umgrenzungen von Natur-, Landschaftsschutz- und FFH-Gebieten. In 
Plan 3 sind darüber hinaus auch die geschützten Landschaftsbestandteile und 
Naturdenkmale nachrichtlich übernommen. Da die möglichen Auswirkungen auf 
das FFH-Gebiet der Dhünn im Rahmen der FFH-Vorprüfung gutachterlich 
untersucht worden sind, war die nachrichtliche Übernahme in der Planzeichnung 
im Maßstab 1 : 7.500 des geänderten Hauptplanes entbehrlich. Dies gilt in 
gleichem Maße für eine Präsentation des FFH-Gebietes in einer separaten 
Planzeichnung. In der Begründung zur 8. Änderung des Flächennutzungsplanes 
ist die Thematik ausreichend schriftlich und graphisch behandelt. 
 
Die Schutzgebiete haben aufgrund der jeweiligen Fachgesetze Rechtsverbind-
lichkeit und müssen unabhängig von den Darstellungen bzw. Kennzeichnungen 
bzw. nachrichtlichen Übernahmen des Flächennutzungsplanes beachtet werden. 
In den Bebauungsplan mit seiner größeren Darstellungsebene (M 1 : 500) wurden 
die Schutzgebiete nachrichtlich übernommen, sofern sie innerhalb des 
Geltungsbereiches liegen.  
 
Innerhalb des „Sondergebietes Gesundheitspark“ erfolgt im FNP ergänzend die 
Darstellung „Hubschrauberlandeplatz“ als Einzelsymbol, um die langfristige 
Zielsetzung der Stadt zu demonstrieren.  
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
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II/B  Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger  

 öffentlicher Belange 

 

B 1 NABU – Stadtverband Leverkusen, Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e.V., LNU – Landesgemeinschaft Naturschutz und 
Umwelt vom 11.06.2015 
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Die Stellungnahme des Nabu/BUND/LNU bezieht sich in ihrem Detaillierungsgrad 
im Wesentlichen auf den im Parallelverfahren betriebenen Bebauungsplan 
Nr. 193/III. Aus verfahrenstechnischen Gründen und zum besseren Verständnis 
wird die Stellungnahme der Verwaltung aus dem Bebauungsplanverfahren hier 
ebenfalls dargestellt. 

 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zu 1): 
Da das Plangebiet als Innenbereich entsprechend § 34 BauGB gilt, findet die 
Eingriffsregelung keine Anwendung. Für die Festsetzungen von naturschutzrecht-
lichen Ausgleichsmaßnahmen für künftige Baumaßnahmen gibt es somit keine 
Rechtsgrundlage. Dennoch wurden Grünfestsetzungen im Bebauungsplan aus 
stadtgestalterischen (z.B. Erhalt von zusammenhängenden Grünflächen) wie 
auch aus Artenschutzgründen (z.B. Erhalt von Brutstätten und Nahrungsquartie-
ren) getroffen. 
 
Im Rahmen des Grünordnungsplanes (GOP) als landschaftspflegerischer 
Fachbeitrag, der den Rahmen für die künftige Freiraumgestaltung des 
Gesundheitsparks bildet und Anlage zum Bebauungsplan wird, wurden 
differenzierte Maßnahmen ausgearbeitet, die bei der weiteren Gestaltung des 
Klinikareals zu berücksichtigen sind und die zum Teil Inhalt eines städtebaulichen 
Vertrages zwischen dem Klinikum und der Stadt werden. 
 
Umfang und Inhalt des landschaftspflegerischen Fachbeitrages sowie die daraus 
abgeleiteten Festsetzungen im Bebauungsplan wurden mit der Unteren 
Landschaftsbehörde (ULB) bei der Stadt Leverkusen abgestimmt. Die 
vorliegenden Festsetzungen gehen bereits über das Maß dessen hinaus, was 
rechtlich erforderlich ist. Die durch den Einwender vorgeschlagenen Änderungen 
der textlichen Festsetzungen werden daher nicht übernommen. Die Maßnahmen 
werden aus der Konfliktsituation abgeleitet. Artenschutzmaßnahmen werden 
zudem von der Abwägung nicht berührt. Damit verbindet sich jedoch, dass 
Artenschutzmaßnahmen nicht über das Ausgleichserfordernis hinausgehen 
dürfen, insbesondere dann nicht, wenn hierdurch Konflikte mit anderen 
Planungszielen ausgelöst werden. In vorliegendem Fall (Baumpark) werden ca. 
1.000 m² Baumpark von einem Parkplatz wasserdurchlässig unterbaut. Die 
Bäume bleiben erhalten, doch wird die tierökologische Funktion durch den Entfall 
von Totholz beeinträchtigt. Daher werden im Gegenzug 1.000 m² Baumpark für 
die Totholzentwicklung in einer für die Verkehrssicherungspflicht vertretbaren 
Weise gesichert. Die Art der Pflege wurde in vorliegendem Fall nicht näher 
spezifiziert ist, doch ist das Entwicklungsziel definiert. Gras-/Kräutermischungen 
in Siedlungsflächen unterliegen vielfältigen Anforderungen und weichen von 
extensiven Wiesen der freien Landschaft ab. So können ungewollte 
Massenblühaspekte zu starken Pollenemissionen führen, welche die Filteranlagen 
des Klinikums beeinträchtigen. Daher sind hier Restriktionen in der Pflege zu 
vermeiden, um eine angepasste Pflege zu ermöglichen. Mischung Nr.08 ist leider 
nicht geeignet (Schattlage – daher hier Verwendung von Nr.09 Schattsaum). Die 
Anlage eines Kleingewässers ist eingeplant. Eine verpflichtende Mindestausstat-
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tung lässt sich jedoch aus dem Bestand nicht ableiten (aktuell kein Kleingewässer 
im Parkwald vorhanden). Damit geht die Festsetzung nahezu über das 
tatsächliche Erfordernis hinaus und kann nur aus der Funktion als „Trittstein“ 
abgeleitet werden. 
 
Zu 2): 
Dachbegrünungen sind verbindlicher Bestandteil der Grünordnungsplanung. Auf 
Neubauten z.B. von Parkhäusern wird verzichtet. Vielmehr werden Aufstockungen 
oder Aus- und Umbauten geplant, die jedoch für Fassadenbegrünung keine 
geeigneten Wandflächen bieten. Zudem sind Anforderungen der Patienten zu 
berücksichtigen. Die Verwendung von Fotovoltaik ist wünschenswert, jedoch 
besteht keine gesetzliche Handhabe, den Betreiber des Klinikums hierzu zu 
verpflichten. Weichenstellungen diesbezüglich erfolgen durch die Politik. 
 
Zu 3): 
Zusätzlicher Verkehr entsteht durch die Nutzungsintensivierung auf dem 
Klinikumsgelände. Die Widmung der Straße „Am Gesundheitspark“ ist hier ohne 
Bedeutung. Die Forderungen nach einer baulichen Trennung zwischen Straße 
und FFH-Lebensraum wurde im GOP konsequent umgesetzt und planungsrecht-
lich gesichert. Auf die Durchlässigkeit für Amphibien und Kleinsäuger wurde 
geachtet, wenngleich weitergehende Leiteinrichtungen oder Querungshilfen sich 
aufgrund der Bestandssituation rechtlich verbindlich nicht ableiten lassen.  
 
Zu 4): 
Dem Problem „Abnahme der Habitateignung durch Lichtwirkung“ wurden 
umfängliche und vollständige Maßnahmen zur Seite gestellt, die über einen 
städtebaulichen Vertrag Verbindlichkeit erlangen. Dabei können rechtlich bindend 
nur zusätzliche, also über den Bestand hinausgehende Lichtwirkungen mit 
Maßnahmen belegt werden.  
 
Zu 5): 
Eine verbindliche Regelung zu Nisthilfen für Allersweltsarten bzw. nicht 
planungsrelevante Arten mit landesweit günstigem Erhaltungszustand ist leider 
nicht möglich. Es sei darauf verwiesen, dass das Klinikum bereits seit längerem 
auf freiwilliger Basis einen Bestand an künstlichen Nisthilfen unterhält. Auf 
freiwilliger Basis ist auch eine Erhöhung der Nisthilfen möglich. Problematisch ist 
nach wie vor eine geeignete Wartung. Daher ist das Klinikum für ehrenamtliche 
Mithilfe dankbar. 
 
Zu 6): 
Im GOP als landschaftspflegerischer Fachbeitrag, der den Rahmen für die 
künftige Freiraumgestaltung des Gesundheitsparks bildet, wurden differenzierte 
Maßnahmen ausgearbeitet, die bei der weiteren Gestaltung des Klinikareals zu 
berücksichtigen sind. Der Landschaftspflegerische Fachbeitrag wird Anlage zum 
Bebauungsplan. Zur Umsetzung der aus Sicht der Landschaftsplanung 
erforderlichen Maßnahmen wird vor Satzungsbeschluss zusätzlich ein 
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städtebaulicher Vertrag zwischen der Stadt und dem Klinikum Leverkusen 
abgeschlossen.  
 
Zu 7): 
Die Problematik zunehmender Versiegelung wurde im Planungsprozess 
berücksichtigt. Daher erfolgt die Inanspruchnahme für ebenerdige PKW-
Stellplätze überwiegend auf Flächen mit geringer Eignung für den Arten- und 
Biotopschutz. Da Neubauten auf absehbare Zeit nicht geplant sind, können auch 
keine Tiefgaragen realisiert werden. Dennoch ist in Pos. 1.F (Nähe Haupteingang) 
eine Tiefgarage optional eingeplant, die mit Neubau von 1.F und Abbruch des 
Bestandes realisiert werden könnte (vgl. GOP). 
 
Zu 8): 
Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile (§34 BauGB) rechtlich nicht vorgesehen. Dennoch wurde 
durch umfangreiche Maßnahmen der Grünentwicklung eine Aufwertung der 
Flächen geplant. Die Anlage 3 in Teil 4 des Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrags stellt Konflikt und Maßnahmen gegenüber und prognostiziert, in 
welchem Umfang ein vollständiger Ausgleich zu erwarten ist. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird im Bebauungsplanverfahren teilweise berücksichtigt. 
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B 2 Polizeipräsidium Köln vom 11.06.2015 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
Da es im Plangebiet keine Wohngebäude gibt und die Grundstücke im 
Geltungsbereich sich im Wesentlichen im Besitz zweier städtischer Gesellschaf-
ten (Klinikum Leverkusen gGmbH und Klinikum Leverkusen Service GmbH) 
befinden, soll kein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen werden. Die 
Stellungnahme wird den beiden Gesellschaften zur Kenntnis gegeben. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 
 


